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OGkumenischer Konsens ber das kirchliche Amt”?

Viele Kontroverslehren, die lange eit als unüberwindliche Irennmauern 7wischen
den getreNNIEN Konfessionskirchen galten, haben 1n den etzten Jahren iıhren kırchen-
trennenden Charakter verloren. In erster Linıe 1St dabe1 die Rechtfertigungslehre,
tür dıe Reformatoren der Artikel, mi1t dem die Kırche steht und fällt, denken. Als
die große Schwierigkeit für ine weıtere Annäherung der getrennten Kirchen, beson-
ders tür ıne gemeinsame Feier des Abendmahls, gilt gegenwärtig die Frage der kirch-
lıchen Ämter Diese Frage 1St brennender, als sowohl die katholische Kiırche
w1e die protestantischen Kirchen miıtten in einer schweren un: sehr grundsätzlıchen
Krise iıhres Amtsverständnisses stecken. Deshalb mufß authorchen lassen, WEeNnNn dıe
Arbeitsgemeinschaft der evangelischen und katholischen ökumenischen Universitäts-
institute 1ın der Bundesrepublik soeben als Ergebnis ıhrer 7Zusammenarbeit eınen Band
über „Reform und Anerkennung kırchlicher AÄAmter“ 1 veröffentlicht hat. Er enthält
ıne Reihe VO  3 Vorstudien und eın gemeınsam veran  Trieies Memorandum, das
dem Ergebnis kommt, da{f „einer gegenseıtigen Anerkennung der Ämter theologisch
nıchts Entscheidendes mehr 1mM Wege steht“. Dadurch 1St nach Meınung des Memo-
randums „eIn hauptsächliches Hındernıis für die Abendmahlsgemeinschaft über-
wunden“ (23)

Dieses Ergebnis hat mi1it Recht erhebliches Aufsehen erregt Es könnte die ökume-
nısche Sache eiınen Zanz erheblichen Schritt weiterführen. Deshalb 1St Nnur schwer
verständlıich, da{ß InNnan sıch vielerorts VO  en dem Ergebnis schockiert zeigte. Es 1St 1N1-
germaßen befremdend festzustellen, daß Leute, die on ihre Oftenheit und Bereıt-

Reform und Anerkennung kirchlicher AÄmtlter. Eın Memorandum der Arbeitsgemeinschaft ökumen1-
scher Unıversitätsinstitute (München, Maınz Die Arbeitsgemeinschaft sıch AaUus$s folgenden Insti-

ZUsSsammen Bochum (Prof. H.-H Wolf), Heidelberg (Prof chlınk), München (Prof. Frıes
und Prof. Pannenberg), unster (Prof Lengsfeld) un Tübingen (Prof. üng Die 1in lam-
INEeETIN angegebenen Zahlen verweısen 1mM folgenden auf dıe durchlaufenden Nummern des Memorandums.

Die Stellungnahme der Glaubenskommuissıon der Deutschen Bischofskonterenz 1St veröftentlicht 1n :
KNA Krit ökum. Informationsdienst Nr. S, 1979 vgl auch die Stellungnahme VO' ard
Jäger eb und Nr. 7) 1973 SOWI1e Rhein erk Nr. Ö, 223 E973. Die ökumenischen
Instıitute haben mIit einer Erklärung geantwortet, 1n * Publik-Forum Nr. VO 23 PI/3:
Die überaus polemische Reaktion VO Kung, Eın Sanktum Oftizium in Deutschland?, eb II ann
treilich nach Ton und Inhalt ıcht als eın das Gespräch un: dıe Sache weiterführender Beitrag
werden. Einigermaßen verständlich wırd diese Reaktion jedoch, wenn 19308 feststellt, daß manche
kritischen Außerungen dem Memorandum sıch auf unqualifizierte Polemik beschränken, die dıe 1n dem
Memorandum aufgeworfenen Sachfragen nıcht einmal ZUuUr Kenntnis nımmt (vgl KNA Kritischer
ökumenischer Intormationsdienst Nr. 8’ I1s Nr S} Z 1973 6)
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schaft ZU ökumenischen Dialog Beteuern, plötzlich cchr betreten reaglıeren oder Sal
in Hochalarmstimmung geraten, wenn 1n diesem Gespräch ein Fortschritt oder Sal
eın Konsens 1n Sıcht 1St. Mıt Recht hat Rahner VOT dem voreiligen Urteil ZEWAFNT,
das Memorandum stehe ın Widerspruch rAGAr verbindlichen katholischen Glaubenslehre.
Eın solcher Widerspruch mü{fßÖte immerhin YST bewiesen werden und dürfte nıcht e1IN-
fach behauptet werden Das Memorandum 1St das Ergebnis gründlicher Vorstudien
und über wel Jahre dauernder 7Zusammenarbeit angesehener protestantischer un
katholischer Theologen und ıhrer wissenschaftlichen Instıitute. Es verlangt und Ver-

dient darum ine gründliche sachbezogene Diskussion. uch der wıissenschaft-
lichem Aspekt nıcht sachgerechte Versuch, für eın schwier1iges theologisches Problem
iıne Zustimmungsaktion veranstalten, sollte nıcht daran hindern, 1n eın sachliches
Gespräch über die angeschnıttenen Fragen einzutreten.

Wır beschränken u1l5 1mM tolgenden auf dıe theologischen Aspekte des Problems und
lassen die ausführliche Sıtuationsanalyse und dıe praktischen Reformvorschläge des
Memorandums außer Betracht. Wır fragen also: Ist durch dıe Jüngste theologische Ent-

wicklung iıne gegenseıtıge Anerkennung der Ämter theologisch möglıch geworden?
Ist damıt 1ne gemeinsame Feıier des Abendmahls als dem eigentlichen Zeichen der
Kircheneinheit 1ın greitbare ähe gerückt?

Der Ausgangspunkt der Diskussion

Die rage der gegenseılitigen Anerkennung der Ämter  * MU auf einem yrößeren gC-
chichtlichen Hıntergrund gyesehen werden. Seıit der Reformation un dem Irienter
Konzil Zing 1n der Amtsirage 1m wesentlichen u11l ftünt Fragen:

ıbt neben b7zw innerhalb des gyemeınsamen Priestertums aller Getauften
eın besonderes Priestertum? Bekanntlich hat Luther 1n seiner Schrift über 95  16 baby-
lonische Gefangenschaft der Kirche“ (1520) festgestellt: „ Wır alle, die W1r getauft
sind, sınd 1ın gleicher Weise (aequaliter) Priester“. Das Amt 1St 1Ur VO u1ls bestellt,

1n Namen das Evangelium öftentlich verkünden (WA 6, 564) Das
Irienter Konzıil dagegen hält daran fest, da{iß 1mM Neuen Bund eın siıchtbares und
außeres Priestertum xibt (DS 1764; L7 das sıch nach dem I Vatikanischen
Konzıil nıcht 1Ur dem Grad, sondern dem Wesen nach VO gemeınsamen Priester-
Iu  =] unterscheidet (Kirchenkonstitution, 10)

Welches sınd die Eunktionen des Amtes 1n der Kirche? Handelt siıch eın
Predigtamt (mıinısterıum verbi) 6, 564 ( Augsburger Konfession, Art. 53 oder

Vgl Rahner, Vom ınn Uun: Auftrag des iırchlichen Amtes, 1n : FAZ VO 1973
Hıer kann außer Betracht bleiben, dafß der lutherische W1€e der calvinische Standpunkt 1m einzelnen

wesentlich difterenzierter iSt, da CS in diesem Zusammenhang lediglich 18088 die Darstellung der üblichen
kontroverstheologischen Gestalt der Fragestellung geht
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die sakramentalen Vollmachten der Konsekration un Absolution (DS 1764;
1771

Ist die Ordinatıon eın Sakrament, ein wirksames Wort un Zeichen der
Gnade (DS 1766; ZL3); oder 1St S1e NUuU  — eın kirchlicher Rıtus der Berufung 1NSs Pre-
digtamt (WA 6, 564;

Pragt die Ordinatıon eınen besonderen Charakter e1n, dafß der einmal rdı-
nierte tür ımmer Priester bleibt (DS 167 1774), oder ann der eiınmal Ordinıierte,
wenn seinen Dienst aufgibt, wieder a1e€e werden (WA 6,

Ist ZUr Legitimität des kırchlichen Amtes notwendig, innerhalb der ununfer-

brochenen Sukzession 1M Bischofsamt stehen (DS 1768; 9 oder genugt C5S, 1n
der Success10 verbı,; 1m rechten apostolischen Glauben stehen?

Das 11 Vatikanische Konzıil hat 1n diesen Kontroversifragen VOT allem Wwe1l wesent-

lıche Fortschritte gebracht. Es hat erstens das yemeiınsame Priestertum aller Getauften
wieder nachdrücklich herausgestellt un das davon wesenhaft unterschiedene besondere
Priestertum als Dienst 1n der Kıirche un der Kirche bestimmt (Kırchenkonstitu-
t10N, 1 Ö.) Daraus tolgt, da{fß eın einseit1g hierarchisches Verständnis der Kirche
ebenso abzulehnen 1St W 1e ıne einseıtige Demokratisierung. Das Amt hat ine beson-
dere Sendung und steht 1mM Vollzug dieses se1nes Dienstes der Gemeinde gegenüber;
aber 1St W 1€e alle anderen auf die Gnade (sottes angewıesen un stehrt innerhalb
der Gemeıinde. Nur diese Spannung durchgehalten wiırd, 1st rechte Lehre VO

Amt Dies 1St 1n dem vorliegenden : Memorandum eindeutig der Fall (75 9 W 45

ohl VO  3 se1ıten der protestantischen W 1e VO  3 seıten der katholischen Theologie eiınen
Zanz erheblichen Fortschritt darstellt. Damıt 1St 1mM fundamentalen Ansatz des Amts-
verständnisses eın gemeinsamer Ausgangspunkt gegeben, der in der gegenwärtigen
Amts- und Autoritätskrise alles andere als selbstverständlich ISt.

Das Vatikanum 8i hat noch 1n eiınem Z7zweıten Punkt einen Fortschritt gebracht.
Es hat sich VO  } der kontroverstheologischen Verengung der Sıcht des Amtes befreit;
65 sieht den Priester nıcht NUur un: nıcht in erster Lıinıe als Mann der Sakramente,
sondern nn erstier Stelle jeweıils den Auftrag Z Verkündigung (Kiırchenkon-
st1tution, Z Dekret über Diıienst un Leben der Priester, und versteht den

zweıter Stelle gENANNTLEN sakramentalen Dienst als Verleiblichung un besondere
Verdichtung der Verkündigung, da die Sakramente allgemein als Zeichen des
Glaubens bestimmt (Liturgiekonstitution, 50 An drıtter Stelle 1St jeweils VO Hır-
tenamt die Rede, das in der gegenwärtigen Diskussion oft als systematischer Ausgangs-
punkt für das Gesamtverständnıis des kirchlichen Amtes als Dienst der Leitung dient

5 Auch 1er soll außer Betracht Jeiben, da{fß die traditionelle katholische Posıtion umtassender Wr

als N nach dieser kontroverstheologisch verengten Formulierung erscheint. Die Nennung VO Konsekration
und Absolution 1St nämlich ıcht 1n einem exklusıven, sondern lediglich 1n einem posıtıven ınn
verstehen. Deshalb hat das Trienter Konzıl 1ın seinen Retormdekreten dıe Bedeutung der Verkündigungs-
aufgabe des Amtes nachdrücklich herausgestellt.

6 Vgl Kasper, Neue Akzente 1 dogmatischen Verständnis des priesterlichen Dienstes, 1n
Concilium (1969) 164—-170; ders., Dıie Funktion des Priesters 1n der Kıirche, 1n ! Geist un: Leben 472
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Diese umtassende Beschreibung des ÄAmtes SOWI1e der Ansatz beim Leitungsdienst 1St
VO  ’ den Autoren des Memorandums aufgegriffen worden (12: 15), da{fß auch in
dieser Frage von beiden Seıten kontroverstheologische Engführungen als überwunden
gelten können.

Irotz der damıt erreichten Annäherungen 1 Verständnis des AÄAmtes hält das Vatı-
kanum I1 tradıitionellen katholischen Standpunkt fest, da{fß dıe AauS der Refor-
matıon hervorgegangenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften „VOTFr allem SCNH
des Fehlens des Weihesakramentes die ursprüngliche und volle Wirklıichkeit (sub-
stantıa) des eucharistischen Mysteri1ums nıcht ewahrt haben“ (Okumenismusdekret,
2Z) och be] dieser traditionellen Position konnte 1m Grund nach dem Konzil
nıcht mehr uneingeschränkt leiben. Für die Diskussion wurde nämlı;ch dıe Tatsache
entscheidend, dafß das Konzıil VO  e Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften außerhalb
der katholischen Kirche sprach, die für ihre Glieder „Mittel des Heils“ sınd (Oku-
menısmusdekret, 6} Diesen Heilsdienst tun diese Kirchen und ırchlichen Gemein-
schaften konkret durch ıhre Ämter, denen Ja auch nach protestantischer Auffassung
die Öftentliche Verkündigung und die Verwaltung der Sakramente obliegt. Die An-
erkennung VO  e Kırchen un kirchlichen Gemeinschaften außerhalb der katholischen
Kirche als Mıiıttel des Heils hann INan also theologisch als Anerkennung einer gewissen
Heilsbedeutung dieser Ämter interpreti:eren Anderntalls würde iINanl mi1ıt der einen
and nehmen, W 45 INa mM1t der andern z1ibt So hat 1mM Grund schon das GE Vatı-
kanısche Konzil implizit einem Teilkonsens über das kirchliche Amt geführt.

Nachkonziliarer theologischer Fortschritt

Auf der Grundlage der Konzilsaussagen bauten verschiedene ökumenische Ge-
spräche der etzten Jahre weıter Zuerst erschien der Bericht der VO  3 beiden Seıiten
amtlich 1Ns Leben gerufenen Kommuissıon AUS lutherischen und katholischen Theo-
logen 1n den USA über „Eucharist and Mınistry“ Ihm folgte der sSOogeNanNnNtTeE Malta-
Bericht 19 als Ergebnis der mehrjährigen Arbeit einer international ZUSAMMCNSC-

(1969) 102-116; ders., Amt und Gemeinde, 1N * Glaube und Geschichte (Maınz 2388—414 FEınen
Überblick ber die Diskussion xibt Lehmann, Das dogmatische Problem des theologischen Ansatzes
ZU Verständnis des Amtspriestertums, 1n : Existenzprobleme des Priesters Münchner Akademie-
Schriften, 50) (München 121175

Anders Hamer, Die ekklesiologische Terminologie des Vatıkanum 11 Uun! dıe protestantischen
Ämter, 1n ! Catholica 26 (1972) 146—-153

8 ber diese Entwicklung berichtet austührlich Bacht, Amtsverständnis un! Abendmahlsgemeın-
schaft, 1n diesem Heft 231 (Anm der Redaktion).

9  ü Lutherans an Catholics in Dialogue Eucharist Ral Mınıstry. Published jJointly by epre-
sentatıvs of che 1 B5 National Commuittee of the Lutheran World Federatıon an the Bıshops’
Commuittee tor Ecumenical and Interreligi0us Aftairs (New ork

Das Evangelıum und die Kirche, 1n * Herderkorrespondenz 75 (1971) 536-—544 und 1n : Una
sSanctia D (1972) 11—25; Aazu Kasper, Zur rage der Anerkennung der Ämter 1n den lutherischen
Kırchen, 1n Theol Quartalschrift 151 (1971) 97—10'
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etzten theologischen Studiengruppe, die VO Lutherischen Weltbund w 1e€e VO OM1-
schen Sekretarıat für dıe FEinheit der Christen eruten wurde. Schließlich erschienen
Jüngst die Studienergebnisse der mehr privaten, aber iın 30E2A Kontakt mi1t ihren
Kirchen stehenden sSoOgenannten Gruppe VO  - Dombes (Frankreich) 11. Dazu kommen
der Bericht über eın gemeinsames Seminar VO  - Prot Dr Fries und Prof Dr
Pannenberg der Universität München 1 SOWI1e sonstige wissenschaftliche Veröftent-
lichungen 1 Das Ergebnis aller dieser Dokumente 1St frappierend: In der Frage der
kirchlichen Ämter 1St eın Danz erheblicher Fortschritt, WEn nıcht eın weitgehender
onsens erzielt worden. So steht das Memorandum der deutschen ökumenischen
Universitätsinstitute 1n bester Gesellschaft. Dıe Aufregung, dıe darum entstanden ist;,
1St eınem Tejl darauf zurückzuführen, daß INa  e} be] unls die Ergebnisse des
internationalen theologischen Gesprächs niıcht DA Kenntnis 3898081 oder 1n der
größeren Oftentlichkeit verschwiegen hat

Es sind VOT allem WEe1 Punkte, 1n denen heute eın weitgehender Konsens möglıch
erscheint. Zunächst 1St heute ziemlich allgemein anerkannt, WEn das Memorandum
feststellt, dafß die Frage, ob INa  =) die Ordıinatıon als Sakrament bezeichnet oder nıcht,
primär 1ine rage der Sprachregelung darstellt (16; 22) Diese rage 1St nämlıich, WwW1e
bereits Melanchthon 1ın der Apologie ZUrLr: Augsburger Konfession (Art. 13) und ÜAhnlich
Calvın (Institutio I 1 29) erkannt haben, davon abhängig, w 1e weıit oder W1e
CNS INanll den Begriff „Sakrament“ faßt Bekanntlich hat die Tradition 1n der Be-

stiımmung des Sakramentsbegriffs ıine lange Entwicklung durchgemacht, die erst im
Jahrhundert ZUr Festlegung der Sieben-Zahl der Sakramente führte. Entscheidend

1St jedoch nıcht der Begriff „Sakrament“, sondern die „Sache“, die gemeınt 1St Diese
„Sache“ esteht darın, dafß dem Ordinierten Handauflegung und Gebet die
abe des Geistes Zur Erfüllung se1nes Dienstes ın wirksamer Weiıse verheißen wiırd
Wo dies der Sache nach anerkannt wird, 1St die Frage der Sakramentalıtät 1n der 'Tat
nur eıne rage der Sprachregelung.

Ahnliıch verhält sıch mMi1t der rage des sakramentalen Charakters. Das Triıenter
Konzıl hat das Wesen dieses sakramentalen Charakters nıcht definiert, sondern ledig-
lıch seiın Daß vertelidigt. Deshalb das Schreiben der deutschen Bischöfe über
das priesterliche Amt MI1t echt davor, allzu massıve und unkontrollierte Vorstel-
lungen als verbindliche kirchliche Lehre auszugeben, eLW2 als handle siıch ine
fixe un iımmobile Qualität, manchmal verbunden mMI1t einem Überlegenheitsanspruch

11 Ckumenischer Onsens ber FEucharistie und Amt, 1n Herderkorrespondenz DE (1973) 33209
Das Amt 1n der Kirche, 1n ! Una SanCcLa 25 (1970) 107—-115
An GPSTET. Stelle 1sSt der Studienbericht der Kommission tfür Glauben und Kirchenverfassung über

„Das ordinierte Amt“ neNNECN, 1n : Löwen LO hrsg. V Raiıser (Stuttgart 7—-102; außerdem:
Gegenseitige Anerkennung der kırchlichen Ämter, 1n ? Concılıum ©  5  8 (1972) Fries, Eın Glaube
eine Taute e1m Abendmahl? raz, VWıen, öln /0—-81; ders., Das Problem des
Ämtes 1n der Sıcht katholischer Theologie, 1n ! Kerygma un ogma 18 1972 bes 135—-138; der LLA-

ditionelle Standpunkt WIr| verteidigt: Kirche, Amt, Abendmahlsgemeinschaft, 1n ? Catholica 26 (1972)
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des Klerus gegenüber den La1ien 1 Im Grund geht nach eıner heute we1it verbrei-
theologischen Interpretation nıchts anderes, als daß die Ordinatıon 1Ur

einmal gespendet und nıcht wiederholt werden darf, weıl S1ie Sr den Ordinıierten
ine Inanspruchnahme der Ganzheit seiner Existenz“ bedeutet (17) iınsofern pragt die
außere Funktion, dıe dem Ordinıierten übertragen wird, diesen 1n seıiner anzcn
Person 1 Es geht also keineswegs ‚eine ungebührliche Vorzugsstellung des Prie-

gegenüber der Gemeıinde, sondern primär ine letzte Unabhängigkeit seiner
amtlichen Aufgaben VO  - seiner persönlichen Heiılssituation VOL Gott  « 1' uch WE

die protestantische Tradıtion den Begriff ‚sakramentaler Charakter“ verwirft, hat S1e
doch der Sache nach 1in ihrer Praxıs ein tunktionales Äquivalent, das darın ZU Aus-
druck kommt, da{fß die Ordination 19888  — einmal vollzogen werden ol Die CN-
sätzlichen Formulierungen brauchen heute jedoch nıcht mehr als kirchentrennend
angesehen werden.

In beiden Fragen artiıkuliert das Memorandum das Ergebnis eines aut sechr breiter
Ebene geführten Gesprächs, das einem weitgehenden Konsens geführt hat Dabei
1St völlig unsachgemäß fragen, welche der beiden Seıiten mehr nachgegeben hat
Betrachtet INan dıe kontroverstheologischen Ausgangspunkte, dann Warlr der Weg
für beide Partner gleich weıit und oleich schwer. och nıcht Entgegenkommen un
Abstriche geht CD sondern ıne tiefere Einsıcht 1n die geschichtliche Bedingtheit
bisheriger kontroverstheologischer Posıtionen. Eıne solche Einsicht raucht nıcht NOL-

wendig einem Relatiıvismus führen Im Gegenteıl, adurch da{fß iIna  - Sendung un
Vollmacht des Amtes immer mehr aushöhlt, kommt INa  w ebensowen1g weıter W1e da-
durch, da{fß INall das legitime Anliegen der protestantischen Posıition aufgibt, Jesus
Christus als den eınen und einzıgen Hohenpriester des Neuen Bundes ZAIT Geltung

bringen. Weiterführend kann 1U se1n, in allem Wandel der Sprache und der
enk- und Vorstellungsweisen den bleibenden Anspruch der „Sache“ des Evangeliums

wahren und tiefer erfassen. Dies 1St den Vertassern des Memorandums iın beiden
Fragen 1n hohem Ma{ gelungen.

Dennoch MU: INall fragen, ob diese Ergebnisse bereits heute weitreichenden
Schlufßfolgerungen berechtigen, Ww1e das Memorandum darstellt. Die Schlußfolge-
Iungs kann doch 11UT lauten, daß heute 1n diesen Fragen eın solcher Konsens 7zwischen
den Kirchen möglıch erscheıint. Wirklich vorhanden 1St zunächst 1Ur zwischen den

dem Gespräch beteiligten Theologen. WDas betonen 1St eshalb VO  3 Bedeutung,

1d Schreiben der deutschen Bischöte ber das priesterliche Amt (Trıer 55
15 Wenn dem Malta-Bericht 205 eine ntgegensetzung VO Amtsfunktion un iınnerlicher Quali-

ıkatıon der Person vorgeworfen wird, stellt 1CSs eın Mißverständnis dieses Textes dar, eın Miß-
verständnis freilich, das unabhängıg davon weıt verbreıtet ISt. Eın solcher Dualismus [0)8!| Personalität
und sozıaler Rolle 1St jedoch sowohl anthropologisch-soziologisch w1e N recht theologisch fragwürdig.
Die VO' Christus ausgehende Sendung des Amtsträgers xibt diesem eıne bestimmte Funktion 1n der
Kirche, die ıhn 1n seıner Sanzch Person beansprucht und 1n dem pragt, W 4dsS 5 ISt Funktionale un
ontologısche Sicht estellen also keinen Gegensatz, sondern eın zusammengehöriges Ganzes dar.

16 Schreiben der deutschen Bıschöfe, %N
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weil aut protestantischer Seıite nıcht 1n der gleichen Weiıse eın verbindliches gemeıln-
Amtsverständnis x1bt W1€e 1in der katholischen Kirche. Die 1n dem Memorandum

abgelehnte Reduktion der Ordination auf die Installation 1St dort immerhin weıt
verbreıtet, daß s1e 1n die Ordinationsvorlage eines Ausschusses der Evangelischen
Kirche der Union eingehen konnte, auch WE Schlink das einen Anachronismus
neNNT, der nach ıhm keine Aussicht hat, sıch 1mM Bereich der Evangelischen Kirche 1in
Deutschland durchzusetzen S 134, Anm 10) ber auch wenn hier noch Sanz erheb-
ıche Fragen often sind, stellt dennoch eiınen Sanz gewaltigen Fortschritt dar,
dafß namhaften Theologen beider Kirchen gelungen iSt;, ıhren Kirchen einen Weg
zeigen, VO  3 iıhren jeweiligen Voraussetzungen her einander einen Sanz erheblichen,
WenNnn nıcht den entscheidenden Schritt näiäherzukommen.

Das oftene Problem der apostolischen Sukzession

Oftene Fragen x1ibt freilich beileibe nıcht NUur für die protestantische Seıite. Wıe
diıe 1mM wesentlichen negatıve Reaktion der deutschen Bischofskonferenz ze1igt, bestehen
die oftenen Fragen noch viel deutlicher artiıkuliert auf katholischer Seıite. Das Problem
esteht heute treilich nıcht mehr 1n erster Linıe hinsıchtlic] der Sakramentalität des
Amtes und des sakramentalen Charakters, sondern VOTL allem hinsichtlich der apOStO-
lischen Sukzession. An weiterführenden Gesichtspunkten fehlt GS auch 1n dieser Frage
nıcht. Wır wı1ssen heute nıcht zuletzt autf Grund der Arbeiten VO  - Schlink daß
die apostolische Sukzession iıne viel umtassendere un vielschichtigere Größe dar-
stellt als 1Ur die ununterbrochene Kette der Handauflegungen bel der Übertragung
des Bischofsamtes. Da 1St zunächst die Vielschichtigkeit und Unschärte des a-

mentlichen Apostelbegriffs, der einerseılts nıcht auf den historischen Jesus zurückgeht,
sondern in der Augenzeugenschaft für die Auferstehung Jesu Christi und 1n der Sen-
dung durch den Aufterstandenen gründet, andererseits aber auch autf eiınen weıteren
Kreıs VO  - durch die Kiırche Gesendeten Anwendung fand Wiıchtiger ISt, daß die Nach-
folge der Apostel 1m Glauben Sache der Kirche insgesamt 1St un nıcht auf die kırch-
lıchen Ämter begrenzt ıst. Die Amtsstrukturen selbst sınd 1m Neuen Testament csehr INan-

nıgfaltig. Eıne hierarchische Überordnung des bischöflichen Amtes über das Presbyter-
am  — x1bt erst 1n nachneutestamentlicher Zeıt, ıne Tatsache, der auch die Texte des
TIrienter (DS und des I1 Vatikanischen Konzıils (Kirchenkonstitution, 20) ech-

17 Schlink, Die apostolische Sukzession, 1n : Der kommende Christus un dıe irchlichen Tradı-
tionen. Beıträge ZU Gespräch 7zwıschen den getrennten Kirchen (Göttingen 160-—-195, diesen
Ansatz weıterführend im vorliegenden Band 123—162 Dıiıe apostolische Sukzession un dıe Gemeın-
chaf} der Ämter. Von katholischer Seıte 1St dieser Ansatz VOTLT allem VO' Küng aufgegriften worden:
Die Kırche (Freiburg, Basel, Wıen 408—425 Wichtig für das ökumenische Gespräch ISt außerdem
der Sammelband Katholizi und Apostolizıtät. Theologische Studien einer gemeınsamen Arbeitsgruppe
zwıschen der Römisch-katholischen Kirche un dem COkumenischen Rat der Kırchen, 1n : Kerygma und
Dogma LO Beiheft
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NUuNns tragen wollen Schließlich x1bt auch 1ın der amtlichen Übertragung apostolischer
Funktionen innerhalb des Neuen Testaments vielfache Formen; auch in der spateren
Kirchengeschichte finden sıch noch amtlich autorisierte und anerkannte Fälle eıner
Ordıinatıon VO  > Priestern durch Priester 1 SO MUu 19868  S in der 'Tat iragen, ob die
Abfolge bischöflicher Handauflegungen die ausschließiiche Bedingung für die Aner-
kennung einer apostolischen Suk7zession darstellt (10)

Auft Grund solcher und ähnlicher Überlegungen kamen schon dıe Gespräche 1n den
USA einem praktisch vollen Konsens, während der Malta-Bericht Banz bewufßt
zurückhaltender tormuliert und dıe kırchlichen Autoritäten Jediglich drängt, die
rage der Anerkennung des lutherischen Amtes ernsthaft prüfen (Nr 63) Die
Gruppe VO  o Dombes spricht noch deutlicher VO  - einem bloßen Teilkonsens, sieht die
noch vorhandenen Schwierigkeiten VOT allem 1n der Lehre VO  . der apostolischen Suk-
”7Z7ess10n 1im Bischofsamt, die „nach katholischer Lehre für die unverkürzte Zeichenhaf-
tigkeit des Amtes unerläßlich 1St S 59) Das Memorandum der ökumenischen In-
stıtute dagegen kommt wıeder eıner vollen Übereinstimmung. Das Memorandum
sıeht Wr die Ordinatıon durch Handauflegung (nıcht unbedingt ischöfliche and-
auflegung!) als Normalftall an; S1e 1St als „eine Hılte für die Bewahrung der apostoli-
schen Überlieferung und als Zeichen der Einheit und Kontinultät nehmen“
(10) Im Anschluß die Position VO  - Schlink werden aber ennoch dreı Möglich-
keiten der Einsetzung 1Ns Amt für möglıch gehalten: 1.Sendung durch bereits Ordinierte

Anerkennung bzw Mitwirkung der Gemeıinden; Sendung durch die Gemeıin-
den Anerkennung bzw Mitwirkung kirchlicher Amtsträger; Anerkennung
eines 1ın pneumatischer Freiheit entstandenen und tfaktisch ausgeübten Dienstes durch die
kirchlichen Amtsträger mMi1t anderen Gliedern der Gemeinde (2Z vgl WE 14)

Die entscheidende rage das Memorandum ISt;, ob mMi1t diesen dre1ı Formen der
apostolischen Sukzession das Kontroversproblem wirklich gelöst 1St. Diese rage 1st
nıcht leicht beantworten, da die lehramtlichen Aussagen über dıe apostolısche Suk-
Z7ess10n 1n orm der Abfolge bischöflicher Handauflegungen nıcht eindeutig sind, w1e
INa  - gewöhnlich annımmt. Schon die Tatsache, da{fß erst 1947 durch 1US XE endgül-
t1g geklärt wurde, daß “O.  S jetzt als sakramentales Zeichen der Ordınatıon dıe
Handauflegung gelten hat (DS 3857-—61), während das Konzil VO  e} Florenz 1M
Jahr 439 die Übergabe der lıturgischen Geräte anntftfe (DS MU denken
geben. Oftensichtlich beansprucht die Kirche einen csehr weıten Spielraum 1n der
Festsetzung des sakramentalen Zeichens einer gültigen Ordinatıion. KOnnte also die
katholische Kırche nıcht zumındest VOoNn jetzt dıe Orm der protestantischen Ordina-

158 Vgl Congar, Heılige Kiırche (Stuttgart 285—-316; Fransen, Art. Weihen, 1N : Sacra-
mMentLuUumM mundı:ı (1969) 1270 5 Kasper, Zur Frage der Anerkennung, 99—-104; McSorley,
Anerkennung einer presbyteralen Sukzession, 1n ! Concılıiıum Q  8 (1972) 245—250 Dieser Gesichtspunkt
dart reıilich 1n seiner ökumenischen Bedeutung ıcht überbewertet werden; hat mehr eine ınner-
katholische Funktion, weil gee1gnet ISt, eine STtarre, aut die Abfolge bischöflicher Handauflegungen
formalisierte Auffassung der apostolischen Sukzession autzubrechen.
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t10n als gültig anerkennen? ber auch der Begriff der gültigen Ordinatıion 1St zıiemliıch
ungeklärt. Handelt sıch ine Juristische oder ine strikt theologische Aus-
Sager Die Verwerfung der Ämter  Sl ın den protestantischen Kirchen 1St darum nıcht
eigentlich ine verbindliche katholische Lehre als vielmehr ine herrschende Praxıs, die
treılıch selbst wieder iıne theologische Qualität besitzt. In der Auseinandersetzung MIt
dem Memorandum wiıird INa  ' also nıcht eintach dogmatisch dekretieren können:; IMNa  -

wiıird theologisch argumentieren mussen. Und 1STt Rahner recht geben, W C111

feststellt, daß eın Widerspruch des Memorandums ZUT katholischen Lehre nıcht einfach
behauptet werden könne, sondern ET I  u nachzuweisen 1ISt. Dies 1St bisher nıcht
geschehen.

Im tolgenden sej]en wWwe1l Fragen gestellt, die mMI1r 1in dem Memorandum noch often
geblieben seiın scheinen. Dıie rage 1St methodischer Art Das Memorandum
geht AUus VO  - der Normativıtät des bıblischen Sachverhaltes W 1e VO  - den Bedürfnissen
un Ertordernissen der gegenwärtigen kırchlichen und gesellschaftlichen Sıtuation und
iıhren spezifischen Problemen und Krisenphänomenen des kirchlichen Amtes. Das Ver-
mittlungskontinuum der Tradition kommt eigentlich LU 1n dem Beıitrag der beiden
Münchner Instıitute über „Ordinatıion und Sakramentalität“ Z Zug. Eın solcher
Salto mortale über fast wel Jahrtausende hinweg macht 7zweitellos schon eın metho-
disch und hermeneutisch erhebliche Schwierigkeiten. Vom Standpunkt einer katho-
lischen Theologie verstärken sıch diese Schwierigkeiten. Sosehr INa  - nämlich MI1t dem
Vatikanum I1 die Schrift als Seele der Theologie bezeichnen MUu (Oftenbarungs-
konstitution, 24; Dekret über die Ausbildung der Priester, 16), kann iInNna  - die Seele
doch 1Ur 1n und vermittelst deren Selbstauslegung und Selbstverwirklichung 1m Leib
der ırchlichen Tradıition tassen. Nımmt Man diese Zusammengehörigkeit VO  $ Schrift
und Tradıition (Offenbarungskonstitution, 10} dann kann in  . aber die Lehre
VO  3 der Sukzession 1 Bischofsamt,; die sıch in der unmittelbar nachneutestamentlichen
elit Aaus deutlichen spätneutestamentlichen Ansätzen erausentwickelt hat, nıcht
leicht als ıne Möglichkeit neben anderen bezeichnen. Wenn das Traditionsprinzıp
überhaupt noch iıne Bedeutung haben soll; dann neben der rage des Kanons der
Schrift 1n der rage der apostolischen Sukzession 1im Bischofsamt. Es 1St Ja nıcht Zu-
$a1] BCWESCNH, daß sıch in der alten Kirche der Schriftkanon und‘ die apostolische Suk-
Zess10n 1mM Bischotfsamt gleichzeitig und 1in sachlichem Zusammenhang herausgebildet
haben

Man wiırd also VO Standpunkt eıner katholischen Theologie WTr vielerlej Formen
der apostolischen Sukzession als möglıch ansehen können. Man wırd aber ebenso I1
müssen, dafß ZUr Vollgestalt und Vollgültigkeit dieser Formen, auch der presbyteralen
Sukzession, die Gemeinschaft MI1t dem in apostolischer Suk7zession stehenden Bischofs-
am  e notwendig 1St. hne diese Gemeinschaft gegenseitiger Anerkennung bilden diese
anderen Formen 1Ur def1ziente odi der apostolischen Sukzession. Die gegenseıtige

19 Vgl Kasper, Zur rage der Anerkennung, 105
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Anerkennung der Ämter müfßÖte deshalb auch die Anerkennung der konstitutiven Be-

deutung der Gemeinschaft mi1t dem Bischofsamt beinhalten. Solange dies nıcht der
Fall 1St, 1St 1010}  S beiden Seıten keine volle Anerkennung des Amtes der anderen Kırche
gegeben.

Der Kern des Problems

Mıt einer 7zweıten Frage oll 11LU  a noch autf die theologischen Sachgesichtspunkte e1N-
werden und die Frage nach dem ınneren Sınn der Lehre VO  e der apostolischen

Sukzession 1mM Bischotsamt gestellt werden 2 Traditionell formuliert lautet die rage
Ist die apostolische Sukzession 1n OoOrm der ischöflichen Sukzession yöttlichen Rechts
(1us dıyınum), oder 1St S$1e 11UT menschlichen Rechts (1us humanum)? Dies 1STt keine
historische Frage, sondern iıne strikt theologische rage Was dıe historischen Tat-
bestände angeht, können sich katholische und protestantische Theologen durchaus
ein1g se1n: der iırdische Jesus hat keıine Ämter gestiftet, 1n apostolischer elit gab
i1ne große Vieltalt der Gemeinde- und Amtsstrukturen, der Unterschied 7zwiıischen dem
bischöflichen und dem priesterlichen Amt ildete sıch erst 1n unmittelbar nachneutesta-
mentlicher eıt heraus. Das Evangelıium 1St jedoch keine eın historische Größe, SOT11-

dern 1n der Kirche lebendig verkündetes, geglaubtes und gelebtes Wort VO  — Jesus
Christus. SO 1st die Frage, ob die Entwicklung der alten Kirche nıcht VO Wesen
des Evangeliums her notwendig Wr Um diese theologische Sachfrage nach den Kriıte-
1en der rechten Evangeliumsverkündigung und nıcht historische Spezialtragen
MU: 1n der Kontroverse gehen. Dies kommt leider 1n der theologischen Argumen-
tatıon des Memorandums wen1g ZU Ausdruck.

Dıie Augsburger Konftession kennt Bekanntlich we1l Kriterien: genugt (satıs est)
Zur wahren FEinheit der Kirche die Übereinstimmung 1in der Lehre des Evangelıums
und in der Verwaltung der Sakramente (Art Dieses „SAatıs est  «“ macht den katho-
lisch-protestantischen Unterschied AUS, enthält nämlich den Protest ein drittes,
VO  a der katholischen Kirche festgehaltenes Kriterium: die Gemeinschaft mi1t dem aDO-
stolischen Amt Es steht selbstverständlich auch nach katholischer Auftassung nıcht auf
einer Ebene mMi1t der Verkündigung und mMi1t den Sakramenten: aber 1St doch 1ne
notwendige Bedingung für diese beiden 2 Dıiıeser Unterschied 1st keine reine

2() Damıt möchte ıch meınen trüher geäußerten Standpunkt weitertühren und mehr als bisher
dıe Bedeutung der apostolischen Sukzession 1mM Bischofsamt herausstellen. Außer dem bereits enannten
Artikel (s Anm 10) vgl Konvergenz un Dıiıvergenz 1n der Amtsfrage, 1n ! Concıliıum (14972) 297299
Mıt der Herausstellung der Bedeutung der bischöflichen Sukzession 1St auch der berechtigten Forderung
VO  . Rahner Genüge g  Nn, aufzuzeigen, welcher Stelle der AÄmterproblematik 1n eiınem spateren
Stadium der Diskussion die rage des Petrusamts eingebracht werden annn Die apostolische Sukzession
des einzelnen Bischots 1St Ja sehen innerhalb der Sukzession des Kollegi1ums der Bischöfe,
das seinen Einheitspunkt 1mM Petrusamt besitzt.

21 Vgl Ratzınger, Das geistliche Amt un die Einheit der Kirche, 1n ! Das olk Gottes
(Düsseldorf 1052720
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Randfrage; geht letztlich zurück auf eın unterschiedliches Verständnis dessen, W AS

nach lutherischer Überzeugung die Mıtte des Evangeliums St, dıe Rechtfertigung des
Sünders alleiın AaUus Glauben. Dıie Frage 1St nämlich, ob dıe katholische Lehre mi1t ıhren
dreı Bedingungen nıcht dıe Bedingungslosigkeit des Heils ‚alleın durch Glauben“
verstößt. Macht s1e damıt iıne geschichtlich gewordene menschliche Ordnung ZUuUr Be-
dıngung, oder handelt sıch i1ne 1mM Wesen des Evangeliums selbst begründete und
insofern ZOLTSESETZLE Ordnung (1us dıyınum)? ?? Es ISt also die Frage, ob WIr WAar 1n
der Rechtfertigungslehre als einzelnem Lehrstück, nıcht aber 1n den Konsequenzen
und Implikationen der Rechtfertigungslehre ein1g sind.

ach katholischer Auftassung, die sıch hier auf Kor I: 18L gründet, 1St MIt dem
Wort der Versöhnung der apostolische Dienst der Versöhnung miıtgesetzt. der 1
Anschluß R5öm 10, T4AZT6 tormuliert: das Zeugn1i1s des Glaubens die Zeugen
des Glaubens OLT4aus Diese Zusammengehörigkeit VO  w Zeugn1s un Zeuge 1St iıne
Grundstruktur, die letztlich christologisch begründet 1St 1in der Untrennbarkeit VO  3

Person und Sache erk) Jesu Christi. SO 1St das Zeugni1s des Glaubens 1n einem pOs1-
tıven un konstitutiven, aber nıcht 1n eiınem exklusıven Sınn gesandte un bevoll-
mächtigte Zeugen des Glaubens gebunden, WI1e umgekehrt die Glaubenszeugen das
Wort des Evangeliums gebunden sınd, das 1ın unvergleichbarer Weise über der Kirche
steht (WA 6, 560; Offenbarungskonstitution, 10)

Für das Verständnis der apostolischen Sukzession tolgt daraus: Das Wesentliche 1St
die Nachfolge 1im apostolischen Zeugni1s des Glaubens; S1Ee 1St scholastisch tormuliert
die SUCCeSsSS10 formalis, also die Seele und das Lebensprinzip der apostolischen Suk-
Zess10N Z Diese 1St deshalb mehr als die ununterbrochene Kette der Handauflegungen;
Ja eın Bıschof, der sıch außerhalb des apostolischen Glaubens stellt und häretisch wiırd,
verliert 10324 1PSO se1ın Amt Das Problem der Sukzession 1St also primär eın
Problem der Tradıtion. Dieses Zeugni1s der apostolischen Tradition 1St aber gesandte
Zeugen gebunden. „  1e Nachfolge 1ST die Gestalt der Überlieferung, die Überlieferung
1St der Gehalt der Nachtolge.“ RBeides kann n1ıe grundsätzliıch auseinandertfallen, denn

der Tatsache, dafß sıch ine Gemeinde ıhr AÄAmt nıcht selber geben und nıcht
eigenmächtig AUS sıch heraussetzen kann, daß das Amt vielmehr 1n die Gemeinde g-
sandt werden muß, wiırd zeichenhaft deutlich, dafß siıch die Gemeinde das Wort des
Evangeliums nıcht celber Sagc kann, da{fß der Glaube vielmehr VO Hören kommt
(Röm 10, 17 So stellt die Unverfügbarkeit der Zeugnisgestalt LLUL zeichenhaft die

29 Vgl Rahner, ber den Begrift des „Jus diyınum“ 1m katholischen Verständnis, 1N * Schriften
ZUr Theologie, (Einsiedeln, Zürich, öln 249277

23 Vgl Congar, Apostolicite de ministere eit apostolicıte de doectrine. Reaction Dr  {> et
Tradition catholique, 1n olk CGJottes (Festgabe für Höfer), hrsg. Baumer H: Dolch (Freıi-
burg 54—11 Breuning, Art Apostolische Sukzession, In : Sacramentum mundi:ı (1967)
294—300

24 Ratzınger, Priımat, Episkopat nd SUCCESSIO apostolica, 1n : Rahner Ratzınger, Episkopat
und Primat (Quaestiones disputatae, Bd 1L4) (Freiburg, Basel, Wıen 49
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Unverfügbarkeit (extra nOS) des Wortes (sottes und des Heils dar Der Vorgegebenheit
des Evangelıums VO eil (sottes 1n Jesus Christus entspricht zeichenhaft die orge-
gebenheit des apostolischen Amtes 1n der Kirche

Ergebnis

Als Ergebnis kann festgehalten werden: In der rage des kırchlichen Amtes 1St seit
dem IBE Vatikanischen Konzıil ein ganz erheblicher Fortschritt verzeichnen, über den
mMa  e} nıcht schockiert, sondern erfreut und für den INa  3 dankbar seın sollte. Sowohl
1in der grundsätzliıchen Verhältnisbestimmung VO  3 gemeınsamem Priestertum aller (Ge-
tauften und der besonderen Sendung des kirchlichen AÄAmtes W1e 1n dessen wesentlichen
Funktionen 1St eın Konsens möglıch. Dıie Kontroversen dıe Sakramentalität der
Ordination und den Character iındelebilis können als 1M Grundsatz, wenngleich
noch nıcht immer 1n der kirchlichen Praxıs und 1m durchschnittlichen kıirchlichen Be-
wußstsein, als überwunden gelten. Auch in der rage der apostolischen Sukzession 1sSt
eın weitreichender Teilkonsens möglıch. Von eiınem völligen Mangel jeder Art VO  }

theologisch qualifizierendem Amt 1n den protestantischen Kirchen kann also keine
Rede se1ın.

Dieser erfreuliche Fortschritt dartf jedoch nıcht übersehen lassen, da{fß 1n der rage
der apostolischen Sukzession 1mM Bischofsamt nach w 1e€e VOT oftene Fragen bestehen. Nach
katholischer Auftassung 1St die Kontinultät 1m bischöflichen Amt eın wesentliches Ze1-
chen und Miıttel für die Identität des apostolischen Glaubens. Eın ayesentliches Zeichen

das heißt 1Ur ein Zeichen, nıcht dıe Sache selbst, und 1LLUT ein Zeıichen, nıcht das e1nN-
zıge Zeichen und Kriteri1um, also keine 1pSOo facto siıchere Garantiıie. Eın wesentliches
Zeichen das heißt aber auch eın unabdingbares Zeichen für die Vollgestalt der AaDO-
stolischen Sukzession und der Kirche Eıne gyegenseltige Anerkennung der Ämter  \
müfßte auch dieses Verständnıiıs des Amtes autf katholischer Seıite mitbeinhalten. Ist das
der Fall, dann ware 1n der Tat die kırchliche Gemeinschaft (commun10) gegeben und
eıner gyemeınsamen Eucharistiefeier stünde nıchts mehr im Weg

Das Memorandum signalısiert eınen Sanz erheblichen Fortschritt aut dem Weg
diesem Ziel,; der ze1igt, dafß VO  a einer Krise un Stagnatıon des ökumenischen Dialogs
zumindest theologisch nıcht die ede seın kann. Be1l den noch verbleibenden theolog1-
schen Problemen steht jedoch das VWesen des Evangeliums und der Kirche nochmals ZUE

Diskussion. Nur 1ın dieser Grundsätzlichkeit gestellt 1St dıe rage der apostolischen
Sukzession 1n eiıner weıiterführenden Weise lösbar. Das Memorandum berechtigt der
Hoftnung, da{fß diese Lösung eınes Tages möglich se1ın wırd. Bıs dahin gılt 1n Sach-
lichkeit, Geduld, aber auch mM1t Energıe weiterzuarbeiten.

230


